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Reagan bekommt 
Rückendeckung 

Washington (spk/dpa) Präsident 
Ronald Reagan ha t  nach de r  Einset
zung eines unabhängigen Anwalts 
zur Untersuchung der  Iran-Affäre 
und der  Ernennung eines neuen Si
cherheitsberaters zum ersten Mal 
seit dem Ausbruch der  Krise wieder 
grössere Rückendeckung führender 
Parlamentarier und der  Presse be
kommen. 

Zugleich wurden am Mittwoch 
weitere Einzelheiten über  Waffen
lieferungen an die antisandinisti-
schen «Contras» mit Verbindungen 
nach Saudi-Arabien und Afghani
stan gemeldet. 

Spitzenpolitiker des Kongresses 
teilten nach einer Unterredung mit 
dem Präsidenten am Dienstag im 
Weissen Haus mit, sie glaubten 
Reagan, dass e r  in der  Iran-Affäre 
nichts verschweige, die Wahrheit 
gesagt habe und volle Aufklärung 
wünsche. Die «New York Times» 
schrieb in einem Kommentar am 
Mittwoch, Reagan habe nach drei 
Wochen voller Widersprüche und 
Ausflüchte jetzt «in nur  wenigen 
Minuten seine angeschlagene Stel
lung wieder gefestigt». 

Volksabstimmung 
am 5. / 7. Dezember 1986 über 
die erleichterte Einbürgerung 

j a ,  
weil sie bei uns 
bereits eingegliedert 
sind 

D 

Änderungen in unserer Landesverwaltung 
Die Regierung hat eine Änderung des Ämterplanes vorgenommen - Neue Stabstellen geschaffen 

Der Ämterplan der Landesverwaltung 
ist durch die Regierung geändert worden 
und liegt nun dem Landtag zur Beschluss
fassung vor. Die Neufassung drängte sich 
nach Angaben der Regierung durch die 
Schaffung neuer Stabstellen sowie ver
schiedener Neuorganisationen auf. 

Der  Entwurf für den neuen Ämterplan 
unterteilt die Amtsstellen der  Landesver
waltung in Ämter,  Dienststellen und 
Stabstellen. Die den einzelnen Amtsstel
len zugeordneten Geschäfte sind schwer-
punktmässig aufgeführt. Die nachstehen
de Übersicht gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Änderungen. 
Amt für Auswärtige Angelegenheiten 

Das A m t  für Internationale Beziehun
gen soll in A m t  für Auswärtige Angele
genheiten umbenannt werden. Die bishe
rige Bezeichnung führt vor allem im Aus
land oft  zu Missverständnissen, indem 
mit der  Amtsbezeichnung Vorstellungen 
in bezug auf eine Public Relations-Agen-
tur, eine Tourismus-Organisation oder 
eine Vermittlungstätigkeit im Gesell
schaftswesen verknüpft werden. 
Landesveterinäramt 

Die offizielle Bezeichnung für dieses 
Amt  war bis vor kurzem «Veterinäramt». 
Mit Gesetz vom 20. November 1985 wur
de zur Unterscheidung der  in der  schwei
zerischen Gesetzgebung üblichen Be
zeichnung «Veterinäramt», womit immer 
das Eidgenössische Veterinäramt ge
meint ist, neu für das liechtensteinische 
Veterinäramt der  Begriff «Landesveteri
näramt» eingeführt. 
Beratungs- und Beschwerdestelle 

Mit Verwaltungsverordnung vom 23. 
März 1976 wurde bei der  Regierung eine 
Beratungs- und Beschwerdestelle einge
richtet. Die Beratungs- und Beschwerde
stelle wurde in der Regierungskanzlei ge
führt und bildete keine eigene Dienststel
le. Nachdem diese Stelle aber aufgrund 
ihres Aufgabenbereiches (persönliche 
Beratung, Entgegennahme von Be
schwerden und Anregungen) bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit unabhängig ist. 

Schaaner 
Gemeindehaushalt 
Budget 1987 mit Einnahmen von 
16,73 Mio. Franken 

D e r  Schaaner Gemeinderat hat  den 
Voranschlag 1987 nach eingehender Be
ratung einstimmig verabschiedet. E r  sieht 
Einnahmen von 16738500 Franken vor. 
Die laufenden Ausgaben beanspruchen 
über 9 Millionen Franken. D e r  Investi
tionsrechnung stehen 7,66 Millionen 
Franken zur Verfügung, die für Neuanla
gen, insbesonders auf dem Bausektor 
verwendet werden. Ferner kommen die 
Bodenkäufe dazu. Sofern die geplanten 
Bauten im Hoch- und Tiefbaubereich 
ausgeführt werden können, bleibt ein 
Fehlbetrag von 1,78 Millionen Franken. 
Dieser kann aus dem vorhandenen Fi
nanzvermögen gedeckt werden, was auf 
eine gute Finanzlage der  Gemeinde 
schliessen lässt. De r  Gemeindesteuerzu
schlag wird ebenfalls einstimmig mit 200 
Prozent festgelegt. 

Wir produzieren 
Software 

für industrielle 
und kaufmännische 

Anwendungen 

drängt sich nach Ansicht der Regierung 
die Schaffung einer eigenen Stabstelle für  
die Beratungs- und Beschwerdestelle auf. 

Stabstelle «Finanzen» 
Der  Landtag hat in seiner Sitzung vom 

11. Juli 1974 der Errichtung einer Stab
stelle «Finanzen» die Zustimmung erteilt. 
Im bisherigen Ämterplan wird diese Stab
stelle als Finanzkontrolle aufgeführt. 
Nachdem die Stabstelle «Finanzen» aber  
einerseits Aufgaben im Rahmen der Fi
nanzkontrolle ausübt, andererseits aber  
auch bei der  Ausarbeitung von Vorlagen 
im Ressort Finanzen mitwirkt, hat die 
Regierung der Gliederung der Stabstelle 
«Finanzen» in zwei Abteilungen (Dienst
stelle für Finanzen, Finanzkontrolle) zu

gestimmt. Der Stabstellenleiter ist gleich
zeitig für beide Abteilungen zuständig. 
Stabstelle für Landesplanung 

In früheren Jahren war die Landespla
nung als Stabstelle der Regierung organi
siert. Im Jahre 1976 hat die Regierung 
beschlossen, den Bereich Landesplanung 
dem Landesbauamt zuzuordnen. Die 
Landesplanung hat mit dem neuen Hoch
bauamt keinen direkten sachlichen und 
formalen Zusammenhang. 
Rechtsdienst 

Der  Landtag hat in seiner Sitzung vom 
18. Dezember 1985 der Errichtung einer 
speziellen Stabstelle für den Rechtsdienst 
der  Regierung die Zustimmung erteilt. 
Die neu geschaffene Stabstelle ist eben
falls im neuen Ämterplan berücksichtigt. 

Ausländische Wahlwerbung zugelassen? 
Bedenken gegen ausländische Inserate in liechtensteinischen Zeitungen 

«Neue Konflikte - Nein» oder «Miss
brauchte Verfassung - Nein» - so kann 
man derzeit im «Liechtensteiner Vater
land» im Vorfeld der Eidgenössischen 
Abstimmung in Inseraten lesen. Ist aus
ländische Wahlwerbung oder Werbung 
ausländischer Parteien für eine Volksab
stimmung in unserem Land gestattet? 
Diese Frage wurde vor kurzem der Re
gierung gestellt, die generell Bedenken 
gegen diese Art von Inseratwerbung äus
serte. 

Ausgangspunkt der Anfrage an die Re
gierung beim letzten Pressegespräch war 
nicht der  sich im Moment in Gang befind
liche Abstimmungskampf in der Schweiz, 
sondern die Bundestagswahlen in der  
Bundesrepublik Deutschland. Gemäss 
einer Vereinbarung des deutschen Gene
ralkonsulates in Zürich und der Regie
rung konnten die deutschen Staatsange
hörigen, die im Fürstentum Liechtenstein 
wohnhaft sind, zur Wahlteilnahme aufge
fordert werden. Die diesbezüglichen In
serate sind in den beiden liechtensteini

schen Zeitungen bereits erschienen. 
Doch wie steht es mit Wahlinseraten 

deutscher Parteien für die Bundestags
wahl in unseren Zeitungen? Grundsätz
lich, betonte der  Ressortinhaber für Ju
stiz und Inneres, Regierungschef-Stell
vertreter Dr. Herbert Wille, sei ausländi
sche Wahlwerbung nicht gestattet, ob
wohl eigentliche Richtlinien für derartige 
Vorhaben vorläufig noch fehlten. 

Mit dieser Antwort waren auch die di
versen Wahl- und Abstimmungsinserate 
angesprochen, die jeweils vor schweizeri
schen Urnengängen im «Liechtensteiner 
Vaterland» erscheinen. Grundsätzlich 
handelt es sich um das gleiche Problem 
wie die Wahlwerbung aus der Bundesre
publik (oder einem anderen Staat), d a  
auch die Schweiz in dieser Hinsicht zum 
Ausland zählt. Der  Regierung ist die Pro
blematik bekannt, doch hat sie bisher 
noch keine Richtlinien herausgegeben. In 
absehbarer Zeit jedoch soll ein Grund
satzentscheid in dieser Frage erfolgen. 

( G . M . )  
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Im Interesse unserer staatlichen Gemeinschaft 
Zur Abstimmung «Erleichterte Einbürgerung» vom 5.! 7. Dezember 

Das Bürgerrecht ist grundlegend für 
die Stellung des einzelnen Bürgers zum 
Staat. Es verwundert nicht, wenn die 
Liechtensteinerin und der Liechtenstei
ner das Bürgerrecht in besonderer Wei
se hüten, leiten sich doch aus ihm 
Rechte ab, die sie als Vorrechte gegen
über dem Ausländer betrachten. Es  
rücken die verschiedensten Interessen 
ins Blickfeld der  Auseinandersetzun
gen. Für  viele Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner ist es das Bürger
recht, das ihnen die Gewissheit gibt, in 
diesem Staat mitbestimmen und sich 
gegen Neuerungen, die ihnen zu weit 
oder  zu schnell vor sich gehen, wehren 
zu können. Jeder  Änderung des Bür
gerrechts wird mit Vorsicht und Zu
rückhaltung begegnet. Von dieser 
Grundhaltung ist auch der Gesetzes
vorschlag bestimmt, der  eine behutsa
me  Öffnung im Bürgerrechtsbereich 
vorsieht. 

Die Liechtensteinerin und der Liech
tensteiner sind Bürger des Staates wie 
auch einer Gemeinde. Diese Verknüp
fung von Staats- und Gemeindebürger
recht hat  zu einer teilweise rigorosen 
Einbürgerungspraxis geführt. Darüber  
gibt der  Bericht de r  Regierung aus dem 
Jahre 1972 zu Fragen des Staatsbürger
schaftsrechtes und der Einbürgerungs
praxis Aufschluss. In der  Folge wurde 
im Landtag d e r  Versuch unternom
men, aus der  starren Einbürgerungs
praxis auszubrechen und nach Lösungs
möglichkeiten für Alteingesessene und 
für  ausländische Kinder liechtensteini
scher Mütter zu suchen, da diese in 

einem besonderen Nahverhältnis zu 
unserem Staate stehen. Die vorliegen
de, vom Landtag verabschiedete Ge
setzesvorlage, die sich auf die erleich
terte Einbürgerung ausländischer Kin
der liechtensteinischer Mütter bezieht, 
ist aus der  Sicht dieser Bemühungen zu 
verstehen. Diese ausländischen Kinder 
sind sozial, wirtschaftlich und kulturell 
in unseren Staatsverband eingegliedert. 
Die Gesetzesvorlage stellt denn nichts 
anderes als den letzten Schritt zu ihrer 
vollen Eingliederung in unsere staat
liche Gemeinschaft dar .  

' Regierungschef-Stellvertreter Dr. Her
bert Wille: «Die ausländischen Kinder 
liechtensteinischer Mütter sind sozial, 
wirtschaftlich und kulturell in unserem 
Staatsverband eingegliedert.» 

Der Gesetzesvorschlag ist, auch 
wenn ihm Mängel anhaften und Män
gel im heutigen Recht auf Landes- wie 
auf Gemeindeebene bestehen, gleich
wohl ein Schritt vorwärts. Die bisheri
gen Bemühungen und die Entstehungs
geschichte zeigen, dass ein Schritt ge
tan werden muss, sonst werden Geset
zesbemühungen unglaubwürdig. Ein 
Treten an Ort ist keine Lösung. Wir 
wissen, dass es auch Mitbürgerinnen 
und Mitbürger gibt, die der  vorgeschla
genen Lösung skeptisch gegenüberste
hen, weil ihnen ein Stück ihres Mitspra
cherechts in der  Gemeinde genommen 
wird. Betrachtet man aber die gesetzli
chen Voraussetzungen, so ist diese 
Skepsis nicht am Platze. Die Voraus
setzungen um den Anspruch auf er
leichterte Einbürgerung geltend zu ma
chen, sind derart, dass von einem A n 
derssein des Ausländers gegenüber 
einem Liechtensteiner oder  einer 
Liechtensteinerin, abgesehen von der  
Staatsbürgerschaft, nicht gesprochen 
werden kann. Es geht u m  das ausländi
sche Kind einer liechtensteinischen 
Mutter. Die Bindung dieser Kinder an 
unseren Staat ist gegeben. Die Geset
zesvorlage unterstreicht diesen Bezug 
zum Staat und rückt damit die staat
liche Gemeinschaft in den Vorder
grund. Es liegt nun an uns, diesen Be
zug der ausländischen Kinder liechten
steinischer Mütter zu unserem Staat zu 
bejahen. Dies liegt im Interesse unse
res Staates und unserer staatlichen G e 
meinschaft. 

KOMMENTAR 
Die Abstimmungsvorlage über die er

leichterte Einbürgerung stösst nicht nur 
auf  Zustimmung, wie die bisher veröffent
lichten Stellungsnahmen vermuten lassen 
könnten, sondern auch - aus den verschie
densten Gründen - auf  ablehnende Hal
tungen. Sogar bei den Betroffenen oder 
bei den von der vorgeschlagenen Neurege-

Schweigende Mehrheit? 

lung Begünstigten lauten die Äusserungen 
nicht einheitlich. Die einen fordern eine 
vollständige Gleichheit zwischen Väter 
und Mütter bei der Weitergabe der Staats
bürgerschaft und lehnen den Kompro
missvorschlag mit dem Erfordernis eines 
30jährigen Wohnsitznachweises (wobei 
die Jahre von der Geburt bis zum erfüllten 
20. Lebensjahr doppelt gezählt werden) 
konsequenterweise ab. Währenddessen 
sind andere, die sämtliche in der Gesetzes
vorlage enthaltenen Vorbehalte durch ihre 
langjährige Anwesenheit erfüllen, positiv 
gegenüber der Abstimmungsvorlage ein
gestellt, da f ü r  sie nicht der Grundsatz der 
Gleichheit, sondern das tatsäcltliche Re
sultat entscheidend ist. 

Ob  nun die erste Gruppe oder der ande
re Teil der Betroffenen in der Mehrheit ist, 
lässt sich kaum abschätzen. Aber e s  
scheint so, a b  ob es auch in diesem Fall 
eine sogenannte schweigende Mehrheit gä
be, die sich nicht öffentlich über eine A n 
gelegenheit äussern möchte, von der sie 
direkt betroffen wird, ohne grossen Ein-
fluss ausüben zu können. Fast ähnlich 
verhält es sich mit den Stimmberechtigten, 
denn auch hier werden jene die Entschei
dung herbeiführen, die sich öffentlich we
der f ü r  die eine noch f ü r  die andere Seite 
ausgesprochen haben. ' (G .M. )  

Automatisierung der 
Schrankenanlagen 

Mit einem Festakt werden heute mittag 
die automatischen Schrankenanlagen of
fiziell in Betrieb genommen, nachdem 
einzelne Barrieren im Zuge der  Umrü
stung auf die zuggesteuerte Öffnung und 
Schliessung bereits seit Anfang dieser 
Woche sukzessive den Neuerungen ange-
passt wurden. 

Im Beisein von Regierungsvertretern 
werden Experten der  österreichischen 
Bundesbahnen die notwendigen Erläute
rungen über die neuen Anlagen geben 
und einen Lokalaugenschein beim Bahn
übergang Bendererstrasse mit Zugs
durchfahrt vornehmen. 

Die neuen Schrankenanlagen werden 
aber  nur  im Ortsgebiet Schaan offiziell 
ihrer Bestimmung übergeben, während 
die Anlage in Nendeln zwar mit der  ein
heitlichen Blinklichtanlage ausgerüstet 
wurde,  aber  vorerst nicht automatisiert 
wird. 

Weiterer Bericht über die Eisenbahn in 
Liechtenstein im Innern der heutigen Aus
gabe. 

D i e  / ' u k u n f t  p l a n e n ,  o h n e  sm ;*u v e r b a u e n .  
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